
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/08/23-091 

aus der 
Sitzung des Finanzausschusses  Bad Kleinen  

vom 14.09.2023 

 
Top 5.2 Einschätzung der Nichterfüllung einzelner Haushaltsprodukte zur Freigabe 

der Haushaltssperren durch den Bürgermeister für überplanmäßige Vorha-
ben. 

 
 
Frau Kupsch informiert, dass die gesperrten Mittel gemäß Haushaltsverfügung vom Landkreis 
nur für die ursprünglich bestimmten Maßnahmen aufgehoben werden dürfen, wenn der drin-
gende Bedarf besteht. Andere Mehrbedarfe, die bisher im Haushalt nicht berücksichtigt wurden, 
können nur aus Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen gedeckt werden.  
 
Aktuell gibt es die Anfrage an die Gemeinde, zur Finanzierung einer Chronik. Hier gibt es zur-
zeit Finanzierungsmöglichkeiten aus Gewerbesteuermehrerträgen. Dazu wird die Kostenhöhe 
benötigt für die Beschlussfassung in der Gemeindevertretungssitzung am 04.10.2023.  
 
Der Finanzausschuss befürwortet dieses.  
 
Beschluss: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, die im Rahmen der Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Anord-
nung erlassenen Haushaltssperren für bisher nicht geplante Maßnahmen oder überplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen freizugeben, soweit die Zielsetzung von gesetzten Einsparungen 
gewahrt bleibt. 
  
 
 
 


